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	PROTHETISCHE ZAHNMEDIZIN

	 KOMPAKTEMPFEHLUNG

 Wie lange sollte nach Radio- und Radio-Chemotherapie im 
Kopf-Hals-Bereich mit einer prothetischen Versorgung abge
wartet werden?*

A. Klinik

	 Über den Zeitpunkt, zu dem eine zahn- oder schleimhautgetragene Versorgung 
nach Strahlentherapie eingesetzt werden sollte, besteht keine ausreichende 
wissenschaftliche Evidenz. Nach dem Abklingen der Radiomukositis kann 
grundsätzlich mit einer festsitzenden Therapie begonnen werden. Die Präparation 
für Kronen und Brücken sollte dabei nach Möglichkeit supragingival erfolgen1,2. 
Lokale Traumata werden als Ursache für die Entstehung einer Osteoradionekrose 
angesehen3,4,5,6. In der Vergangenheit wurden z. T. stark voneinander abweichende 
Empfehlungen für die Dauer einer Prothesenkarenz bzw. die vor einer Neuversorgung 
abzuwartende Zeitspanne nach Bestrahlung für herausnehmbare Prothesen 
angegeben7-9. Ein signifikanter Unterschied in der Häufigkeit einer Osteoradionekrose 
bei einer totalprothetischen Versorgung vor bzw. nach Ablauf eines halben Jahres 
konnte nicht festgestellt werden10. Bei implantatgetragenem Zahnersatz ist der 
Zeitraum der Implantation maßgeblich für den folgenden Beginn der prothetischen 
Therapie12. Bereits vor der Bestrahlung gesetzte und osseointegrierte Implantate können 
(abhängig vom Verlauf der Radiomukositis und von der ggf. erforderlichen Belastbarkeit 
der Schleimhaut) nach einer Bestrahlung und Abheilung der Radiomukositis prothetisch 
genutzt werden13. Bei einer Implantation nach einer Bestrahlung sollten 6–12 Monate 
abgewartet werden. Die prothetische Versorgung sollte dann frühestens drei Monate 
nach Implantatinsertion erfolgen12.

	 Somit müssen das Risiko einer lokalen Infektion und Nekrose des Knochens, 
der Schutz vor einer sogenannten Strahlenkaries, der kaufunktionelle und 
psychosoziale Nutzen einer Rehabilitation, die Notwendigkeit eines 
Obturators bei offenen Defekten für die Kau-, Schluck- und Sprechfunktion, 
die Belastbarkeit der Schleimhäute, der orale Befund, weitere Risiko
faktoren (insbesondere Rauchgewohnheiten und lokale Strahlendosis11) und die all-
gemeine Belastbarkeit und die Bedürfnisse der Patientin bzw. des Patienten 
(z.B. Arbeitsfähigkeit) in die Entscheidung über den Therapiebeginn einbezogen werden.

	 Allgemein ist auch die Prognose quo ad vitam zu berücksichtigen. Bei deutlich 
reduzierter Lebenserwartung kann ggf. eine kurzfristige Rehabilitation für die Endphase 
des Lebens ohne Rücksicht auf die Prognose der prothetischen Versorgung geboten 
sein14,15.

* Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): 
S3-Leitlinie Diagnostik und Therapie des Mundhöhlenkarzinoms, Langversion 3.0, 2021, AWMF 
Registernummer: 007/100OL; https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/mundhoeh-
lenkarzinom/ (abgerufen am: 29.01.2026)
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